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sst Kreis Mettmann  

 Der Kreistag 

 
 Sozialausschuss 
 
 

 
 

Es informiert Sie: Claudia Kaiser 

Telefon: 02104/99-2188 

Fax:  

E-Mail: gf-soza@kreis-mettmann.de 

 
 
  Mettmann, den 15.09.2021 
 
 

Niederschrift 
 

zur Sitzung des Sozialausschusses 
 
Sitzungstermin  Montag, den 06.09.2021, 16:30 Uhr 

Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Düsseldorfer Straße 47, 40822 Mettmann, Zimmer 
4.146 (ehemalige Kantine 4) 

  
 
 
Anwesend waren: 
 

Vorsitz 
Elke Thiele  

Mitglieder 
Eleonore Altvater  
Ina Besche-Krastl  
Ina Bisani  
Susanne Brandenburg  
Annette Braun-Kohl  
Heinrich Burghaus  
Torsten Cleve  
Sandra Ernst  
Michael Esser  
Martina Hannewald  
Dirk Kapell  
Gerd Lüngen  
Klaus Müller  
Laura Niehof  
Sybille Schettgen  
Andreas Seidler  
Elizabeth Yeboah  

Verwaltung 
Ammar Abukhater  
Marion Bayan  
Lina Buschhaus  
Sabine Haase  
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Geertje Jeschke  
Claudia Kaiser  
Martin Klemmer  
Marcus Kowalczyk  
Valerie Schaps  
David Termin  

Gäste 
Marek Kasper  
Nathalie Schöndorf  
 
 
Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil 

 1.  Formalien  
   
 1.1.  Eröffnung der Sitzung  
   
 1.2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  
   
 1.3.  Feststellung der Anwesenheit  
   
 1.4.  Feststellung der Beschlussfähigkeit  
   
 1.5.  Feststellung der Tagesordnung  
   
 1.6.  Benennung von Berichterstatterinnen / Berichterstattern für 

den Kreistag 
 

   
 2.  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 

10.05.2021 
 

   
 3.  Informationen der Verwaltung  
   
 4.  Informationen aus dem Jobcenter ME-aktiv  
   
 5.  Bericht zur sozialen Wohnraumförderung 20/024/2021 
   
 6.  Umsetzung des Gewaltschutzkonzeptes des Kreises Mett-

mann 
- aktueller Sachstand 

50/023/2021 

   
 7.  Umsetzung des Gewaltschutzkonzeptes des Kreises Mett-

mann 
- Bedarfsberechnung zur Ermittlung von Schutzplätzen 

50/031/2021 

   
 8.  Sachstandsbericht des Sozialamtes 50/024/2021 
   
 9.  SGB V - Einsparung von Krankenhilfeaufwendungen für den 

Kreis Mettmann 
50/022/2021 

   
 10.  ALTERnativen 60 plus 

- Handlungsfelder des Programms ALTERnativen 60 plus 
50/030/2021 

   
 11.  Sachstand zum "Kommunalen Integrationsmanagement" 50/028/2021 
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 12.  Auswirkungen der SARS-Cov-2-Pandemie auf die Arbeit des 
Kreissozialamtes 

50/029/2021 

   
 13.  Nachträge  
   

Nicht öffentlicher Teil 

 14.  Informationen der Verwaltung  
   
 15.  Nachträge  
   
 

Öffentlicher Teil 

 

Zu Punkt 1: Formalien 
  

Die Vorsitzende KA Thiele eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Im Anschluss 
stellt sie die ordnungsgemäße Ladung und die Anwesenheit fest. 
In der CDU-Fraktion wird Herr Kramer durch Frau Brandenburg vertreten. In der FDP-Fraktion 
wird Herr Merrath durch Herrn Müller vertreten. Zudem vertritt SE Esser für die LIGA der 
Wohlfahrt SE Schröder. 

Im Anschluss stellt die Vorsitzende die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest. Auf 
Vorschlag der Verwaltung erklärt sich der Ausschuss damit einverstanden, die Tagesord-
nungspunkte 6 und 7 zusammen zu behandeln. 
Als Berichterstatterin für den Kreistag zu TOP 7 wird Frau Ernst benannt.  

Zu Punkt 2: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 10.05.2021 
 

Die Niederschrift der Sitzung vom 10.05.2021 wird einstimmig genehmigt. 

Zu Punkt 3: Informationen der Verwaltung 
  

Es liegen keine Informationen der Verwaltung vor. 

Zu Punkt 4: Informationen aus dem Jobcenter ME-aktiv 
 

Frau Thiele übergibt das Wort an Frau Schöndorf.  

Diese führt aus, dass sich im Vergleich zum letzten Ausschuss keine wesentlichen Verände-
rungen ergeben haben und man bei der Entwicklung von Bedarfsgemeinschaften auf gutem 
Niveau stagniert bzw. einen leichten Rücklauf erkennen kann. Das Jobcenter geht davon aus, 
dass bis Ende des Jahres ca. 19.000 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen sind. 

Für den Bereich der Selbständigen ist mit 150 Abgängen - dies entspricht ca. 10 % nur auf die 
Einheit des Selbständigenteams bezogen - noch kein deutlicher Rückgang zu erkennen. Viele 
dieser Abgänge befinden sich in Gründungen, hauptsächlich als Amazon-Subunternehmer. 
Auch im Bereich der Gastronomie sind einzelne Gründungen zu verzeichnen und die Zahlen 
der Leistungsberechtigen somit ganz leicht rückläufig.  

Zudem teilt Frau Schöndorf mit, dass bei vielen Kunden nach der langen coronabedingten Zeit 
zu Hause aktuell der Wunsch besteht, eine Arbeit aufzunehmen und diese weniger Interesse 
an einer weiteren Qualifizierungsmaßnahme haben.  
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Ferner führt sie aus, dass im Bereich Bildung und Teilhabe (BuT) ein deutlicher Anstieg der 
Ausgaben erkennbar ist. Dies ist u.a. auf die vermehrte Vereinsaktivität sowie wieder geplante 
Klassenfahrten zurückzuführen. 
Für den Bereich Kosten der Unterkunft (KdU) sind keine Änderungen erkennbar, dies wird 
sich wohl auch bis Ende des Jahres nicht ändern. Nach aktueller Rechtslage wird der verein-
fachte Zugang nicht über den 31.12.2021 verlängert werden, so dass dann nach aktueller 
Datenlage bei ca. 1.500 - 2.000 Kunden ein Kostensenkungsverfahren einzuleiten sein wird. 
Es ist davon auszugehen, dass als Konsequenz von einem Anstieg an Widersprüchen auszu-
gehen ist. 

Weiterhin erläutert Frau Schöndorf, dass das Jobcenter personell stabil ausgestattet ist. Aktu-
ell kommen immer mehr Kollegen aus dem Homeoffice zurück, so dass auch die Gesprächs-
situation vor Ort deutlich besser wird.  

Abschließend führt Frau Schöndorf aus, dass sich das Jobcenter im 2. Halbjahr 2021 sowie 
im kommenden Jahr verstärkt mit dem Thema „Erziehende“ und hier insbesondere erziehen-
de Frauen beschäftigen möchte, die vermehrt zu Hause bei der Familie geblieben sind. 
Zur Ankunft afghanischer Ortskräfte liegen dem Jobcenter noch keine Erkenntnisse vor. Zum 
Umgang mit afghanischen Ortskräften steht das Jobcenter im Austausch mit dem kommuna-
len Träger. Man rechnet jedoch mit anfänglich gut qualifizieren Kräften und infolgedessen 
auch mit guten Integrationschancen.  

KA Besche-Krastl bittet um Mitteilung, warum in den Städten Ratingen und Velbert im Ver-
gleich zu den anderen ka. Städten mehr BuT-Mittel in Anspruch genommen wurden und ob 
dies an einer anderen gesellschaftlichen Struktur oder verbesserten Bedingungen vor Ort 
liegt. Zudem bittet sie um Mitteilung, inwieweit die anderen Städte hier nachziehen können. 
Hierzu teilt Frau Schöndorf mit, dass sie dies ad hoc nicht beantworten kann. Es ist jedoch 
nicht auf verbesserte Strukturen vor Ort zurückzuführen. Grundsätzlich sind hier mehrere Fak-
toren wie beispielsweise die Schulstrukturen zu betrachten. 

KA Cleve spricht ein ausdrückliches Lob für das erreichte Niveau im Bereich der Abarbeitung 
der Widersprüche aus. Zudem führt er aus, dass die KdU im Vergleich zu anderen Kreisen 
sehr hoch sind und im Kreis Mettmann insbesondere die Kosten in Monheim hervorstechen. 
Er bittet daher das Jobcenter, dieses Thema einmal anzupacken und Lösungsvorschläge hin-
sichtlich einer Begrenzung zu erarbeiten. 
Frau Schöndorf teilt mit, dass bei der Ermittlung der KdU grundsätzlich immer die Strukturen 
der Bedarfsgemeinschaften zu berücksichtigen sind. Die Stadt Monheim verzeichnet bei-
spielsweise eine hohe Anzahl an Bedarfsgemeinschaften mit mehr als fünf Personen, wohin-
gegen der Anteil an Ein-Personen-Bedarfsgemeinschaften mit 42 % geringer ist als in den 
übrigen ka. Städten.  

KA Kapell bittet um Mitteilung, wie die Gesundheitsquote von 90 % zu bewerten ist. Zudem 
begrüßt er, dass die bessere Integration von erziehenden Frauen in den Arbeitsmarkt ver-
mehrt thematisiert wird. Abschließend bittet er um Ausführung, wie die Inanspruchnahme der 
Schuldnerberatung im Kreis einzuschätzen ist. 
Frau Schöndorf teilt hierzu mit, dass es sich bei einer Gesundheitsquote von 90% um einen 
sehr guten Wert handelt. Hinsichtlich der Schuldnerberatung ist die Inanspruchnahme auf 
einem – im Vergleich auch mit anderen Jobcentern - sehr zufriedenstellendem Niveau.  

Abschließend bittet KA Besche-Krastl um Mitteilung, ob durch die vermehrte Einleitung von 
Kostensenkungsverfahren in 2022 mit einem „Abrutschen“ in die Obdachlosigkeit zu rechnen 
ist.  
Frau Schöndorf betont an dieser Stelle, dass das Jobcenter niemanden in die Obdachlosigkeit 
entlässt, sondern gemeinsam mit allen Einrichtungen nach bezahlbarem und angemessenem 
Wohnraum geschaut wird.  

Anmerkung der JC-Geschäftsführung: Wohnraumsituation und Mietpreissituation im Kreis sind 
bekannt und das Thema wird nicht allein federführend vom Jobcenter verantwortet. 

Zu Punkt 5: Bericht zur sozialen Wohnraumförderung 
- Vorlage Nr. 20/024/2021   
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Frau Thiele verweist auf die Vorlage.  
KA Burghaus bittet um ergänzende Erläuterung, ob bei dem im Bericht genannten Wohn-
raumsuchenden nur Menschen erfasst sind, die bereits im Kreis Mettmann wohnen, oder ob 
hier auch Menschen erfasst sind, die in den Kreis Mettmann ziehen möchten. Zudem bittet er 
um Mitteilung, ob sich Wohnungsraumsuchende auch in mehreren ka. Städten melden kön-
nen und insofern doppelt erfasst werden.  
Frau Haase als Erstellerin des Berichts zur Sozialen Wohnraumförderung führt aus, dass es 
sich sowohl um Menschen aus dem Kreis Mettmann als auch um Zuziehwillige handeln kann. 
Der Kreisverwaltung ist nicht bekannt, ob Mehrfachmeldungen erfasst sind. Diese sind infol-
gedessen nicht auszuschließen. 

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.  

Zu Punkt 6: Umsetzung des Gewaltschutzkonzeptes des Kreises Mettmann 
- aktueller Sachstand 
- Vorlage Nr. 50/023/2021   

Herr Kowalczyk führt in die Thematik ein und lobt insbesondere das sehr schlüssige Gewalt-
schutzkonzept des Kreises. Zudem führt er aus, dass sich die Verwaltung dem Auftrag aus 
der letzten Sitzung des Sozialausschusses am 10.05.2021 gestellt hat.  
Bedingt durch die geringen Ressourcen wurde innerhalb der Kreisverwaltung eine interdiszip-
linäre Arbeitsgruppe gebildet, die auch die Sommerpause bereits genutzt hat, um erste ent-
scheidende Schritte zu gehen. 
Näheres zur Gesamtthematik sowie über den aktuellen Sachstand der Umsetzung erläutern 
im Anschluss Frau Jeschke und Herr Klemmer. Hierzu liegt allen Teilnehmenden eine Tisch-
vorlage aus. Diese wird auch der Niederschrift als Anlage beigefügt.  
Die vier Themenbereiche, in die der politische Auftrag durch die Arbeitsgruppe eingeteilt wur-
de, werden näher erläutert. Hier ist insbesondere zu betonen, dass das oberste Ziel aller Ge-
waltschutzmaßnahmen die Prävention ist. 
Hinsichtlich der Prüfung von Verbesserungsmöglichkeiten im bereits bestehenden Frauen- 
und Kinderschutzhaus ist festzuhalten, dass das beauftragte Architekturbüro bereits kreative 
Ideen der Umgestaltung - insbesondere mit Blick auf eine „Barrierereduzierung“, aber auch 
unter besonderer Berücksichtigung der Interessen der Frauen und Kinder - entwickelt hat und 
diese aktuell näher erarbeitet und beziffert. Dies ist nur mit Hilfe der sehr guten Unterstützung 
des SKFM Mettmann e.V. als Träger des Frauenhauses sowie in Zusammenarbeit mit Amt 
23, das die Interessen des Kreises als Vermieter der Immobilie vertritt, möglich.  

Zur Errichtung von zusätzlichen Schutzplätzen in einem weiteren Frauen- und Kinderschutz-
haus ist zu ergänzen, dass seitens des Ministeriums wenig Chancen auf eine entsprechende 
Förderung in Aussicht gestellt wurden. Zudem ist vor der endgültigen Veröffentlichung des 
„Pakts gegen Gewalt in Nordrhein-Westfalen“ mit keiner diesbezüglichen Entscheidung des 
Ministeriums zu rechnen.  
An dieser Stelle ist zudem zu betonen, dass durch das zuständige Ministerium zukünftig nur 
noch sogenannte „Powerhäuser“ finanziert werden. In diesen „Powerhäusern“ befinden sich 
die Interventionsstelle, die Fachberatungsstelle sowie das Frauenhaus unter einem Dach. 
Hierbei handelt es sich um ein offenes und somit weniger geschütztes Gebäude für das Frau-
en- und Kinderschutzhaus. 
Gegen die Errichtung eines solchen offenen „Powerhauses“ haben sich sowohl Herr Landrat 
Hendele als Präsident des Landkreistages NRW als auch der Lenkungskreis des Runden Ti-
sches gegen häusliche Gewalt im Kreis Mettmann ausgesprochen.  

Hinsichtlich der Wohnprojekte ist zu ergänzen, dass diese aktuell durch zwei Träger (SKFM 
Mettmann e.V. und SkF Ratingen e.V.) angeboten werden. Hierbei ist die Unterbringung der 
Frauen in der eigenen Wohnung, in einer Wohnung des Trägers oder in einer sogenannten 
Schutzwohnung möglich. Bei den Schutzwohnungen ist die Adresse wie bei dem Frauen- und 
Kinderschutzhaus nicht öffentlich bekannt. Dies ermöglicht eine bedarfsorientierte Unterbrin-
gung. 
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Eine detaillierte Vorstellung der möglichen Durchführung und eine konkrete Bezifferung der 
jeweiligen Kosten der einzelnen Themenbereiche erfolgt in der nächsten Sitzung des Sozial-
ausschusses im November. 

KA Besche-Krastl dankt für die umfassende Vorlage und die eruierten Ideen. Sie bittet jedoch 
um Mitteilung, ob das Wort „Barrierefreundlichkeit“ bewusst anstelle „Barrierearmut“ oder 
„Barrierefreiheit“ gewählt wurde. Sie begrüßt, dass auch seitens der Verwaltung die Einfüh-
rung der „Powerhäuser“ kritisch gesehen wird. Zudem bittet sie um Mitteilung, ob auch die 
Möglichkeit mit dem bestehenden Frauen- und Kinderschutzhaus in eine andere Immobilie 
umzuziehen in Betracht gezogen wurde. Abschließend führt sie an, dass sie eine Aufnahme 
von Männern kritisch betrachtet und die örtliche Trennung zu betroffenen Frauen zwingend 
gegeben sein muss. Hier bittet sie um nähere Erläuterung, wie das seitens der Verwaltung 
angedacht ist.  

Herr Klemmer führt hierzu aus, dass das Wort „Barrierereduzierung“ bewusst gewählt wurde, 
da aktuell noch nicht in Gänze absehbar ist, welche Möglichkeiten der „Barrierefreiheit“ tat-
sächlich möglich sind. Das beauftragte Architekturbüro entwickelt und beziffert momentan die 
denkbaren Umsetzungsvarianten. Hierbei muss natürlich auch berücksichtigt werden, dass 
die konkrete Umsetzung bezahlbar sein muss. Es handelt sich daher um die bewusste Be-
schreibung einer noch nicht bezifferbaren Lösung.  
Herr Klemmer betont nochmal, dass die Verwaltung und insbesondere Landrat Hendele defi-
nitiv nicht für die Errichtung eines „Powerhauses“ plädieren werden. 
Weiterhin teilt Herr Klemmer mit, dass ein Umzug des Frauen- und Kinderschutzhauses nicht 
angedacht wurde. Das Frauen- und Kinderschutzhaus befindet sich aktuell in einer Kreisim-
mobilie, daher hat man zunächst den Prozess eines Umbaus angedacht. Hinsichtlich der Un-
terbringung von Männern mit Kindern hat die Verwaltung es als vollkommen legitim betrachtet, 
alle Punkte des sehr umfangreichen Antrages anzudenken. Wie bereits im letzten Ausschuss 
verdeutlicht, ist die Verwaltung an der Umsetzung sinnvoller Ansätze interessiert. Die Unter-
bringung von Männern im Frauenhaus wird daher auf keinen Fall erfolgen. Hier stellen viel 
mehr die Schutzwohnungen eine gute und sinnvolle Lösung dar.  

Auch KA Altvater dankt für die vielen Ideen, die ihres Erachtens in die richtige Richtung ge-
hen. Sie findet es wichtig und begrüßt ausdrücklich, dass auch die Umsetzung einer Barriere-
freiheit angedacht wird, da behinderte Frauen häufig von Gewalt betroffen sind. 
Ergänzend teilt sie mit, dass das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA) das Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ betreut und hier 
Fördermittel zur Verfügung stellt. Vielleicht kann die Verwaltung eruieren, ob und welche Mög-
lichkeiten einer Bezuschussung bestehen. 
Zudem teilt sie mit, dass sie es schwierig findet, bereits heute einen Beschluss zur Bedarfsla-
ge zu fassen, da erst am 23.09.2021 die konkreten Fakten der Umsetzung in der gemeinsa-
men Sitzung des Sozialausschusses und des Lenkungskreises des Runden Tisches gegen 
häusliche Gewalt im Kreis Mettmann vorgestellt werden. Zudem sind im ermittelten Bedarf der 
Opferschutz von Mädchen sowie obdachlose und geflüchtete Frauen nicht berücksichtigt wor-
den. Die SPD-Fraktion beantragt daher die Vertagung des Beschlusses auf die Sitzung des 
Sozialausschusses am 25.11.2021. 

Hierzu teilt Herr Klemmer mit, dass grundsätzlich alle Fördermöglichkeiten geprüft werden. 
Bei der Beantragung von Bundesmitteln ist oftmals noch zusätzlich die Zustimmung des Lan-
des erforderlich oder die Zuschüsse können häufig nur direkt vom Träger beantragt werden.  
Weiterhin führt er aus, dass bewusst die Beschlussfassung für den aktuellen Ausschuss vor-
gesehen ist. Der Verwaltung ist bewusst geworden, dass immer über zwei Themen gespro-
chen wurde: Zum einen die aktuelle Situation und zum anderen über den Bedarf. Der Bedarf 
an Frauenhausplätzen wird im Kreis Mettmann in der Regel für Frauen von außerhalb ge-
deckt. Deshalb hat die Verwaltung versucht, den Bedarf zu ermitteln und alles in ein Verhält-
nis zu setzen, um zu sehen wie hoch überhaupt die Notwendigkeit an Schutzplätzen im Kreis 
Mettmann ist. Um für den Haushalt im November einen Betrag beziffern zu können, ist daher 
eine Zahl x als konkreter Bedarf unabdingbar, um hieraus die benötigte Summe zur Sicher-
stellung dieses Bedarfs ermitteln zu können.  
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Ferner stellt er klar, dass Kernpunkt des gemeinsamen Termins am 23.09.2021 die Einbin-
dung der Praxisvertreter in den laufenden Prozess und weniger die Quantifizierung des Be-
darfs ist.  

KA Ernst führt an, dass sie die Idee der SPD-Fraktion, noch weitere betroffene Gruppen in 
den Bedarf aufzunehmen, durchaus nachvollziehen kann. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass 
hier ein zeitliches Problem besteht, da im November bereits der Doppelhaushalt beschlossen 
wird. Infolgedessen kann sie die Idee der Verwaltung, heute eine Grundlage zu beschließen, 
nachvollziehen, zumal es mit dem zu fassenden Beschuss nur um eine Festlegung des Be-
darfs und nicht um dessen qualitative Ausführung geht. Bei der Berechnung des Bedarfs be-
grüßt sie ausdrücklich die Berücksichtigung der Altersgruppe bis 80 Jahre, wenn auch nur 
Frauen berücksichtigt werden. Sie sieht hier jedoch eine sinnvolle Vorgehensweise, die einen 
moderaten Anstieg der Schutzplätze zur Folge hat, und würde es begrüßen, wenn die SPD-
Fraktion hier mitgehen würde. 

Auch KA Cleve unterstützt ausdrücklich den Vorschlag der Verwaltung zu einer Bedarfsfest-
schreibung. Ergänzend führt er an, dass entsprechend der Vorlage ohnehin eine Überprüfung 
des Bedarfs bei wesentlichen Änderungen der genannten Kriterien bzw. alle zwei Jahre vor-
gesehen ist. Insofern besteht die Möglichkeit auf Handlungsbedarfe jederzeit einzugehen. Er 
plädiert daher dafür, den Beschluss zu fassen und nicht zu vertagen. 

Anschließend führt KA Besche-Krastl aus, dass auch sie positiv überrascht ist über diese 
gangbare Lösung, zumal von vornherein klar war, dass eine hundertprozentige Umsetzung 
der Vorgaben der Istanbul-Konvention im Kreis Mettmann nicht durchführbar sein wird. Auch 
sie plädiert für die Beschlussfassung und begrüßt diese konkrete Berechnung, die ausdrück-
lich eine Weiterentwicklung vorsieht. Sie regt jedoch an, in den Beschluss die Überprüfung 
des Bedarfs im Zweijahrestakt aufzunehmen.   

Hierzu teilt Herr Klemmer mit, dass die Überprüfung des Bedarfs alle zwei Jahre bewusst 
nicht in den Beschluss aufgenommen wurde, da die Verwaltung ohnehin jährlich ausführlich 
zur Thematik berichtet und sachstandsbezogen reagiert. Beispielsweise ist hier die Erweite-
rung der Wohnprojekte im Zuge der Coronapandemie anzuführen. Er betont an dieser Stelle 
nochmal, dass eine Anpassung definitiv nicht an der Verwaltung scheitern wird.  

KA Niehof findet es schwierig, dass ein gemeinsames Treffen anberaumt wird und die Be-
schlussfassung vorher erfolgen soll. Sie befürchtet, dass die Entscheidung zu voreilig getrof-
fen wird.  

KA Hannewald entgegnet, dass es keine Alternative gibt, da der Doppelhaushalt im November 
beschlossen werden muss. Sie fügt an, dass bereits im letzten Ausschuss seitens der Verwal-
tung verdeutlicht wurde, dass es im vergangenen Jahr keinen ungedeckten Bedarf im Frau-
enhaus gegeben hat. Zudem konnte die Verweildauer reduziert werden. Die dargestellte Vor-
gehensweise ist ihres Erachtens vernünftig und angemessen für die Haushaltsberatungen. 

KA Altvater äußert erneut ihre Bedenken. Die SPD-Fraktion wird dem Beschluss jedoch zu-
stimmen, wenn aufgenommen wird, dass der Bedarf alle zwei Jahre überprüft wird und mögli-
che Anpassungen durch den Haushalt gedeckt sind.  

Herr Klemmer verdeutlicht nochmal, dass die Verwaltung bereits nach der Sitzung im Mai 
heute einen konkreten Vorschlag zur Umsetzung der Gedanken der Istanbul-Konvention im 
Kreis Mettmann entwickelt hat. Seitens des Bundes und des Landes beispielsweise liegen bis 
dato noch keine konkreten Vorschläge vor. Darüber hinaus wirbt er für die Zustimmung zur 
Bedarfsvorlage aus inhaltlichen Gründen und nicht wegen der zeitlichen Nähe zur Beschluss-
fassung des Doppelhaushaltes in der kommenden Novembersitzung. 

KA Brandenburg fügt ergänzend an, dass im Beschlussvorschlag sogar festgelegt ist, dass 
der Bedarf bei wesentlichen Änderungen überprüft wird und nicht nur alle zwei Jahre.  

Die SPD-Fraktion zieht daraufhin ihren Antrag auf Vertagung des Beschlusses zurück. 

KA Schettgen bittet um Mitteilung, inwieweit die Arbeit des Velberter Vereins „Oase“ bei der 
Betrachtung der aktuellen Situation berücksichtigt wird.   
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Frau Jeschke teilt hierzu mit, dass sie und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Velbert 
aktuell noch prüfen, ob der Anbieter den Anforderungen entspricht. Das Angebot ist auf jeden 
Fall bekannt. 

KA Burghaus führt aus, dass im Frauen- und Kinderschutzhaus fast ausschließlich Frauen 
von außerhalb untergebracht werden. Der ermittelte Bedarf wird jedoch für den Kreis und auf 
Basis der Struktur des Kreises ermittelt. Diese Tatsache ist für ihn nicht ganz nachvollziehbar.   

Herr Klemmer teilt mit, dass die Istanbul-Konvention ein völkerrechtlicher Vertrag ist, der von 
vielen Ländern unterzeichnet wurde. Die ermittelten Zahlen sind daher nicht zwingend für 
Deutschland repräsentativ, vielmehr handelt es sich hierbei um einen ermittelten gemeinsa-
men Nenner. Die Berücksichtigung von Frauen bei der Ermittlung des Bedarfs ist somit der 
entscheidende Parameter. Das Land Bayern hat ebenfalls bereits einen Alterskorridor erfasst. 
Der Kreis Mettmann hat sich jedoch für einen breiteren Alterskorridor entschieden (bis 80 Jah-
re). Es ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die Problematik der häuslichen Gewalt mit höhe-
rem Alter abnimmt. 
Auf die entsprechenden Statistikdaten hat der Kreis jederzeit Zugriff. 

Abschließend bittet KA Hannewald um Mitteilung, ob bereits bekannt ist, wie das zuständige 
Ministerium den Schutz der „Powerhäuser“ sicherstellen möchte. Zudem erläutert sie, dass 
sich die absoluten Zahlen aus der Abbildung 1 der Beschlussvorlage zu TOP 7 nicht erschlie-
ßen, da nur Prozente angegeben sind. Sie bittet um entsprechende Erläuterung. 

Herr Klemmer teilt mit, dass sich die Verwaltung und der Lenkungskreis ebenfalls bereits ge-
fragt haben, wie die Sicherheit der „Powerhäuser“ sichergestellt werden soll. Eine entspre-
chende Antwort ist leider nicht bekannt. Die absoluten Zahlen, die Abbildung 1 zu Grunde 
liegen, werden dem Protokoll als Anlage beigefügt. 

Anschließend stellt Frau Yeboah einen Antrag der Geschäftsordnung, die Rednerliste zu 
schließen. Diesem wird mit einer Gegenstimme von KA Schettgen zugestimmt und die Red-
nerliste entsprechend geschlossen. 

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 

Der Beschlussvorschlag zu TOP 7 wird zur Abstimmung gestellt.  

Zu Punkt 7: Umsetzung des Gewaltschutzkonzeptes des Kreises Mettmann 
- Bedarfsberechnung zur Ermittlung von Schutzplätzen 
- Vorlage Nr. 50/031/2021   

Die Gesamtthematik wurde wie bereits erläutert unter Tagesordnungspunkt 6 beraten und der 
nachstehende Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt.  

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt, dass der Kreis Mettmann einen Schutzplatz je 10.000 Frauen in der 
Altersgruppe 18 bis unter 80 Jahren, errechnet auf Basis der Bevölkerungsberechnungen von 
IT.NRW, zur Verfügung stellt. Dies entspricht insgesamt einem Bedarf in Höhe von 18,6 
Schutzplätzen im Kreisgebiet. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
(bei zwei Enthaltungen der SPD-Fraktion) 

 

Zu Punkt 8: Sachstandsbericht des Sozialamtes 
- Vorlage Nr. 50/024/2021   

Frau Thiele verweist auf die Vorlage. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zu Punkt 9: SGB V - Einsparung von Krankenhilfeaufwendungen für den Kreis 
Mettmann 
- Vorlage Nr. 50/022/2021   
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Nach Verweis auf die Vorlage durch die Vorsitzende KA Thiele werden die Ausführungen zur 
Kenntnis genommen.  

Zu Punkt 10: ALTERnativen 60 plus 
- Handlungsfelder des Programms ALTERnativen 60 plus 
- Vorlage Nr. 50/030/2021   

Frau Thiele verweist auf die Vorlage. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Zu Punkt 11: Sachstand zum "Kommunalen Integrationsmanagement" 
- Vorlage Nr. 50/028/2021   

Nach Verweis auf die Vorlage durch die Vorsitzende KA Thiele werden die Ausführungen zur 
Kenntnis genommen.  

Zu Punkt 12: Auswirkungen der SARS-Cov-2-Pandemie auf die Arbeit des Kreisso-
zialamtes 
- Vorlage Nr. 50/029/2021   

Frau Thiele verweist auf die Vorlage. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Zu Punkt 13: Nachträge 
  

Es liegen keine öffentlichen Nachträge vor. 

Vor Eintritt in die Beratungen des nicht-öffentlichen Teils stellt die Vorsitzende KA Thiele die  
Nicht-Öffentlichkeit her. 

Nicht öffentlicher Teil 

[…] 

 

Ende der Sitzung:  18:08 Uhr 

 
 
 
   
gez. 
Elke Thiele  

gez. 
Claudia Kaiser 
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